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arabische Gebiete akzeptiert und sich genauestens an die Be-
stimmungen des Abkommens hält; 

 3. fordert alle Vertragsstaaten des Abkommens auf, im 
Einklang mit dem gemeinsamen Artikel 1 der vier Genfer Ab-
kommen76 alles zu tun, um in dem besetzten palästinensischen 
Gebiet einschließlich Jerusalems und anderen seit 1967 von Is-
rael besetzten arabischen Gebieten die Achtung seiner Bestim-
mungen durch die Besatzungsmacht Israel sicherzustellen; 

 4. wiederholt die Notwendigkeit der raschen Umsetzung 
der in ihren Resolutionen ES-10/3 vom 15. Juli 1997, ES-10/4 
vom 13. November 1997, ES-10/5 vom 17. März 1998, ES-
10/6 vom 9. Februar 1999 und ES-10/7 vom 20. Oktober 2000 
enthaltenen Empfehlungen betreffend die Sicherstellung der 
Achtung der Bestimmungen des Abkommens durch die Besat-
zungsmacht Israel; 

 5. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer siebenundfünfzigsten Tagung über die Durchführung 
dieser Resolution Bericht zu erstatten. 

RESOLUTION 56/61 
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77 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Bahrain, Bangladesch, 
Brunei Darussalam, Dschibuti, Indonesien, Jemen, Jordanien, Katar, 
Komoren, Kuba, Kuwait, Malaysia, Mauretanien, Marokko, Oman, 
Palästina, Saudi-Arabien, Somalia, Tunesien, Vereinigte Arabische Emirate. 

56/61. Israelische Siedlungen in dem besetzten palästi-
nensischen Gebiet einschließlich Jerusalems und in 
dem besetzten syrischen Golan 

 Die Generalversammlung, 

 geleitet von den Grundsätzen der Charta der Vereinten Na-
tionen und in Bekräftigung der Unzulässigkeit des gewaltsamen 
Gebietserwerbs, 

 unter Hinweis auf ihre einschlägigen Resolutionen, nament-
lich die auf ihrer zehnten Notstandssondertagung verabschiede-
ten Resolutionen, sowie auf die einschlägigen Resolutionen des 
Sicherheitsrats, namentlich die Resolutionen 242 (1967) vom 
22. November 1967, 446 (1979) vom 22. März 1979, 465 
(1980) vom 1. März 1980 und 497 (1981) vom 17. Dezember 
1981, 

 erneut erklärend, dass das Genfer Abkommen vom 
12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegszei-
ten78 auf das besetzte palästinensische Gebiet einschließlich Je-
rusalems und den besetzten syrischen Golan Anwendung fin-
det, 

 im Bewusstsein des in Madrid eingeleiteten Nahostfriedens-
prozesses und der zwischen den Parteien erzielten Überein-
künfte, insbesondere der Prinzipienerklärung vom 13. Sep-
tember 1993 über vorübergehende Selbstverwaltung79, sowie 
der darauf folgenden Durchführungsabkommen, 

 mit dem Ausdruck ihrer ernsten Besorgnis über die Fortset-
zung der Siedlungstätigkeit durch Israel, namentlich den derzeit 
vonstatten gehenden Bau der Siedlung am Dschebel Abu 
Ghneim und in Ras Al-Amud im besetzten Ostjerusalem und 
Umgebung, unter Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht, 
die einschlägigen Resolutionen der Vereinten Nationen und die 
zwischen den Parteien erzielten Übereinkünfte, 

 unter Berücksichtigung der schädlichen Auswirkungen, die 
die israelischen Siedlungspolitiken, -beschlüsse und -aktivitä-
ten auf den Nahostfriedensprozess haben, 

 insbesondere ernsthaft besorgt über die gefährliche Situa-
tion, die durch die Handlungen der illegalen, bewaffneten israe-
lischen Siedler in dem besetzten Gebiet entstanden ist, wie 
durch das am 25. Februar 1994 von einem illegalen israeli-
schen Siedler in Al-Khalil verübte Massaker an palästinensi-
schen Gottesdienstbesuchern sowie durch die Ereignisse des 
letzten Jahres veranschaulicht wird, 

 Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs80, 

 1. erklärt erneut, dass die israelischen Siedlungen in 
dem palästinensischen Gebiet einschließlich Jerusalems und in 
dem besetzten syrischen Golan unrechtmäßig sind und ein Hin-
dernis für den Frieden und die wirtschaftliche und soziale Ent-
wicklung darstellen; 

 
78 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 973. 
79 A/48/486-S/26560, Anlage. 
80 A/56/216. 
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 2. fordert Israel auf, die De-jure-Anwendbarkeit des 
Genfer Abkommens vom 12. August 1949 zum Schutze von 
Zivilpersonen in Kriegszeiten78 auf das besetzte palästinensi-
sche Gebiet einschließlich Jerusalems und den besetzten syri-
schen Golan zu akzeptieren und sich genauestens an die Be-
stimmungen des Abkommens, insbesondere des Artikels 49, zu 
halten; 

 3. verlangt die vollständige Einstellung des Baus der 
Siedlung am Dschebel Abu Ghneim und der gesamten israeli-
schen Siedlungstätigkeit in dem besetzten palästinensischen 
Gebiet einschließlich Jerusalems und in dem besetzten syri-
schen Golan; 

 4. unterstreicht die Notwendigkeit der vollinhaltlichen 
Durchführung der Resolution 904 (1994) des Sicherheitsrats 
vom 18. März 1994, in der der Rat unter anderem die Besat-
zungsmacht Israel aufforderte, auch weiterhin Maßnahmen zu 
beschließen und durchzuführen, so unter anderem auch die Be-
schlagnahmung von Waffen, mit dem Ziel, rechtswidrige Ge-
walthandlungen seitens der israelischen Siedler zu verhindern, 
und in der er forderte, dass Maßnahmen ergriffen werden, um 
die Sicherheit und den Schutz der palästinensischen Zivilper-
sonen in dem besetzten Gebiet zu gewährleisten; 

 5. wiederholt ihre Aufforderung, rechtswidrige Gewalt-
handlungen seitens der israelischen Siedler zu verhindern, ins-
besondere im Lichte der jüngsten Entwicklungen; 

 6. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer siebenundfünfzigsten Tagung über die Durchführung 
dieser Resolution Bericht zu erstatten. 

RESOLUTION 56/62 
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81 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Bahrain, Bangladesch, 
Brunei Darussalam, Dschibuti, Indonesien, Jemen, Jordanien, Katar, 
Komoren, Kuba, Kuwait, Malaysia, Marokko, Mauretanien, Oman, 
Palästina, Saudi-Arabien, Somalia, Tunesien, Vereinigte Arabische Emirate. 
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56/62. Israelische Praktiken, die die Menschenrechte des 
palästinensischen Volkes in dem besetzten palästi-
nensischen Gebiet einschließlich Jerusalems beein-
trächtigen 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre einschlägigen Resolutionen, ein-
schließlich derjenigen, die auf ihrer zehnten Notstandssonder-
tagung verabschiedet wurden, sowie auf die Resolutionen der 
Menschenrechtskommission, 

 eingedenk der einschlägigen Resolutionen des Sicherheits-
rats, zuletzt Resolution 904 (1994) vom 18. März 1994, Reso-
lution 1073 (1996) vom 28. September 1996 und Resolution 
1322 (2000) vom 7. Oktober 2000, 

 nach Behandlung der Berichte des Sonderausschusses zur 
Untersuchung israelischer Praktiken, die die Menschenrechte 
des palästinensischen Volkes und anderer Araber der besetzten 
Gebiete beeinträchtigen82, sowie der Berichte des General-
sekretärs83, 

 Kenntnis nehmend von dem Bericht der von der Menschen-
rechtskommission eingesetzten Untersuchungskommission für 
Menschenrechte84 und von dem Bericht des Sonderberichter-
statters über die Menschenrechtssituation in den seit 1967 von 
Israel besetzten palästinensischen Gebieten85, 

 im Bewusstsein der Verantwortung der internationalen Ge-
meinschaft für die Förderung der Menschenrechte und die Ge-
währleistung der Achtung des Völkerrechts, 

 in Bekräftigung des Grundsatzes der Unzulässigkeit des 
gewaltsamen Gebietserwerbs, 

 erneut erklärend, dass das Genfer Abkommen vom 
12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegszei-
ten86 auf das besetzte palästinensische Gebiet einschließlich Je-
rusalems und andere seit 1967 von Israel besetzte arabische 
Gebiete Anwendung findet, 

 betonend, dass die im Rahmen des Nahostfriedensprozesses 
geschlossenen israelisch-palästinensischen Abkommen ein-
gehalten und die Empfehlungen des Scharm-esch-Scheich-
Ermittlungsausschusses (Mitchell-Bericht) sofort und vollstän-
dig umgesetzt werden müssen, 
 
82 Siehe A/56/428 und Add.1 sowie A/56/491. 
83 A/56/214-219. 
84 E/CN.4/2001/121. 
85 E/CN.4/2001/30. 
86 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 973. 
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